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Regeste

Regeste 1. Art. 244 StGB. Erwerben falschen Geldes (Erw. 2). 2. Art. 242, 244 StGB. Wer
falsches Geld erwirbt und es in Umlauf setzt, ist nach beiden Bestimmungen zu bestrafen
(Erw. 3).

Regeste 1. Art. 244 CP. Acquisition de fausse monnaie (consid. 2). 2. Art. 242 et 244 CP.
Celui qui acquiert de la fausse monnaie et la met en circulation tombe sous le coup de ces
deux dispositions légales (consid. 3).

Regesto 1. Art. 244 CP. Acquisto di monete false (consid. 2). 2. Art. 242 e 244 CP. Chi
acquista monete false e le mette in circolazione è punibile a'sensi di ambedue le disposizioni
penali (consid. 3).

Erwägungen

E. 2
Das Vergehen des Art. 244 Abs. 1 StGB begeht unter anderem, wer falsche Banknoten
erwirbt, um sie als echt in Umlauf zu bringen. Erworben im Sinne dieser Bestimmung sind
die Banknoten nicht schon dadurch, dass der Täter sie in die Hand bekommt, an ihnen
Gewahrsam hat. Wer nur im Auftrag eines andern annimmt, erwirbt nicht, denn sein
Vermögen ist weder rechtlich noch wirtschaftlich vermehrt. Seine Stellung als Mittelsmann
kann dagegen Gehülfenschaft zum Erwerb durch einen anderen sein. Aus den tatsächlichen
Feststellungen der Vorinstanz ergibt sich lediglich, dass Kuder die Banknoten von Koch
erhielt und sofort an Oppen weitergab. Dass er nur Bote gewesen sei, lehnt das
Bezirksgericht ab, doch sagt es nicht, was es unter dem "Mittelsmann", dem "wichtigen
Glied in einer Kette" versteht, als das es ihn bezeichnet. Auch die in anderem
Zusammenhang getroffene Feststellung, Kuder sei Gläubiger Kochs gewesen und habe
gehofft, sein Guthaben hereinzubringen, klärt den Sachverhalt nicht. Sollte Kuder als
Zwischenhändler, Pfandgläubiger, Gesellschafter oder dergleichen juristisch oder
wirtschaftlich ein eigenes Recht an den Banknoten erworben haben, so wäre der Tatbestand
des Art. 244 Abs. 1 StGB erfüllt, als blosser Übermittler hätte Kuder dagegen höchstens
Gehilfe zum Erwerben oder Lagern falschen Geldes durch Oppen sein können, eine
Stellung, die ihm indessen in der Anklage nicht vorgeworfen worden ist.

E. 3
Da die Feststellungen der kantonalen Urteile die Nachprüfung der Gesetzesanwendung
nicht möglich machen, ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an das
Obergericht zurückzuweisen ( Art. 277 BStP ). Denn die Auffassung der Vorinstanz, Art.
244 StGB sei nicht anwendbar, weil Art. 242 Abs. 1 zutreffe, hält nicht BGE 80 IV 252 S.
256 stand. Sollte Kuder im Sinne der ersteren Bestimmung "erworben" haben, so ginge er
für diese Tat nicht schon deshalb straflos aus, weil er sie mit dem Willen beging, die



Banknoten in Umlauf zu setzen, sein weiteres Verhalten also zum vornherein beschlossen
war. Wer das Vergehen oder Verbrechen des Art. 244 StGB begeht, muss den Entschluss,
"in Umlauf zu bringen" immer schon gefasst haben, sonst macht er sich durch das Erwerben
- wie durch das Einführen oder Lagern - gar nicht strafbar. Das ergibt sich aus dem
Wortlaut der Bestimmung deutlich. Aber auch wenn dem nicht so wäre, könnte nichts
darauf ankommen, dass Kuder zum vornherein entschlossen war, die Banknoten in Umlauf
zu bringen. Die Einheit des Willensentschlusses allein macht, wie der Kassationshof schon
oft entschieden hat, einen Komplex strafbarer Handlungen nicht zu einem einzigen
Verbrechen, gleichgültig, welche Teilhandlung für den Täter "deutlich im Vordergrund
gestanden" hat, ob die Vor- oder die Nachtat. Wer eine Urkunde fälscht, um damit
jemanden zu betrügen, entgeht der Strafe wegen Urkundenfälschung nicht deshalb, weil er
zum vornherein zum Betrug entschlossen und dieser die Triebfeder des Ganzen war ( BGE
71 IV 207 ). Ebensowenig gilt die Strafe des Diebstahls die durch das vorausgegangene
Einbrechen verursachte Sachbeschädigung mit ab ( BGE 72 IV 115 ). Desgleichen verwirkt
Strafe sowohl für den Versuch als auch für das vollendete Verbrechen, wer nach dem
Fehlschlagen eines ersten Versuches einen zweiten unternimmt und zu Ende führt, mag er
diesen für den Fall des Misslingens des ersten auch schon zum vornherein beschlossen
haben ( BGE 79 IV 62 ). Diese ständige Rechtsprechung, auf die z.B. auch in BGE 78 IV
198 hingewiesen worden ist, gilt gemäss BGE 77 IV 16 auch für den Fall des Einführens
und Inumlaufsetzens falscher Banknoten. Es besteht kein Grund, sie nicht auch
anzuwenden, wenn der Täter falsche Banknoten erwirbt und, wie zum vornherein
beabsichtigt, als echt in Umlauf setzt. BGE 80 IV 252 S. 257 Hier wie in anderen Fällen
objektiv und subjektiv zusammenhängender Vor- und Nachtaten kann sich lediglich fragen,
ob dem Gesetze deutlich zu entnehmen sei, dass die auf die eine zutreffende Bestimmung
den Tatbestand der anderen mitumfassen wolle, also ein Fall sogenannter unechter
Gesetzeskonkurrenz vorliege, wie das z.B. für die Bestimmung über Raub (Gewaltverübung
in Diebstahlsabsicht) im Verhältnis zur Bestimmung über Diebstahl (Wegnahme) zutrifft (
BGE 71 IV 209 ). Von unechter Gesetzeskonkurrenz zwischen Art. 242 und Art. 244 StGB
kann indessen, wie in BGE 77 IV 16 als selbstverständlich vorausgesetzt wurde, keine Rede
sein. Weder lässt sich dem Art. 244 entnehmen, dass er ausser dem Erwerben auch das
nachfolgende Inumlaufbringen umfassen wolle, noch dem Art. 242, dass er mit diesem
zugleich jenes verpöne. Man kann falsches Geld erwerben in der Absicht, es als echt in
Umlauf zu bringen, ohne diese Absicht dann auch notwendigerweise auszuführen, und
anderseits kann falsches Geld auch in Umlauf setzen, wer es vorher nicht im Sinne des Art.
244 eingeführt, erworben oder gelagert hat; wer es nur z.B. als Bote übernimmt und
weitergibt, es also nicht "erwirbt", kann es nichtsdestoweniger unmittelbar oder unter
Einschaltung weiterer Personen als echt in Umlauf setzen. Die Verneinung der unechten
Gesetzeskonkurrenz führt also keineswegs dazu, dass beide Bestimmungen immer nur
gleichzeitig zuträfen, nie die eine ohne die andere, insbesondere nie Art. 242 ohne Art. 244
(oder ohne Art. 240 oder 241) angewendet werden könnte. Dazu kommt die
Verschiedenheit der Strafandrohungen. Dass die mildere Bestimmung des Art. 244 Abs. 1
(Höchststrafe Gefängnis) den Tatbestand der schwereren des Art. 242 Abs. 1 (Zuchthaus bis
zu drei Jahren oder Gefängnis) nicht kann mitumfassen wollen, liegt auf der Hand. Dass
aber auch nicht umgekehrt Art. 242 den Tatbestand des Art. 244 mitergreift, erhellt aus der
verschärften Strafandrohung des Art. 244 Abs. 2 (Zuchthaus bis zu fünf Jahren), die eine
über Art. 242 hinausgehende Strafe ermöglicht, wenn BGE 80 IV 252 S. 258 das falsche
Geld in grosser Menge eingeführt, erworben oder gelagert wird. Es ist schlechterdings



undenkbar, dass nur mit Zuchthaus bis zu drei Jahren (Art. 242 Abs. 1) soll bestraft werden
können, wer das von ihm in grosser Menge erworbene falsche Geld auch in Umlauf setzt,
während der Erwerb für sich allein Zuchthaus bis zu fünf Jahren (Art. 244 Abs. 2) hätte
nach sich ziehen können. Wer nur das eine tut, ist nach der einen, wer das andere tut, nach
der anderen, und wer beides tut, nach beiden Bestimmungen, unter Anwendung von Art. 68
StGB , zu bestrafen. Härtefälle sind dabei ausgeschlossen, weil das Mass der Erhöhung
wegen Zusammentreffens beider Bestimmungen gemäss Art. 68 StGB im Ermessen des
Richters liegt. ... Dispositiv Demnach erkennt der Kassationshof: Das Urteil der II.
Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 15. Juni 1954 wird aufgehoben und
die Sache an die kantonale Behörde zurückgewiesen.
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